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Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

Korinna Schumann
Bundesministerin

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-1.040.389

Wien, 22.1.2026
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4210/J der
Abgeordneten Olga Voglauer betreffend Wie viele Biauer:innen profitieren noch von der

Riickerstattungsregelung des § 24d BSVG? wie folgt:
Frage 1:

e In welchem Budget scheinen die 15 Mio. EUR auf, die gemdf3 § 24d in Verbindung
mit § 363 Abs. 4 BSVG jéhrlich fiir die Riickerstattung an die Betriebe zur Verfiigung
stehen? Wir ersuchen um Angabe der Untergliederung und des Detailbudgets in der

Untergliederung.

Die besagten Mittel sind in keiner der im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums
fir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz liegenden
Untergliederungen budgetiert. Da die Aufwendungen der gegenstiandlichen
Beitragsriickerstattung gem. § 363 Abs. 4 BSVG aus dem Aufwand an veranlagter
Einkommensteuer zu tragen sind, ware die diesbezligliche Frage an den Bundesminister fir
Finanzen zu richten.
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Fragen 2 und 3:

e Welche Behdrde ist zustdndig dafiir, zu eruieren welche landwirtschaftlichen
Betriebe grundsdtzlich und falls ja in welcher Hohe Anspruch auf eine Riickerstattung
gemdfs § 24d BSVG haben?

o Welche Behdérde ist fiir die Auszahlung des jeweilig zustehenden Betrags an die

anspruchsberechtigten Betriebe zusténdig?

Im Hinblick auf Fragestellungen zur zustandigen Behdrde bzw. Auszahlungsmodalitaten ist
auf den Gesetzestext der §§ 24d und 363 BSVG zu verweisen.

Frage 4:

e Wann im Kalenderjahr wird der zustehende Betrag jeweils ausgezahlt?

Gem. § 24d Abs. 4 BSVG ist die Beitragsriickerstattung mit der Beitragsforderung

gegenzurechnen.

Fragen 5 und 6:

o Wie viele landwirtschaftliche Betriebe haben in den Jahren 2018 bis 2025 jeweils von
der Riickerstattung gemdfS § 24d BSVG profitiert? Wir ersuchen um Angabe der
Anzahl der Betriebe aufgeschliisselt nach Kalenderjahr, nach Bundesland, und nach
Anspruchsberechtigung gemdfs§ 24d Abs. 2 Z 1 lit a, b, oder ¢, Z 2 lit a oder b oder
nach Z 3.

e Wie hoch war in den Jahren 2018 bis 2025 jeweils der 1-fache Betrag gemdfs § 24d
Abs. 2?

Die Zahlen zur Beantwortung dieser Fragen liegen dem BMASGPK nicht vor.

Mit freundlichen GriRen

Korinna Schumann

2von?2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
ARBEIT, SOZIALES,
GESUNDHEIT, PFLEGE UND
KONSUMENTENSCHUTZ

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2026-02-11T07:38:32+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

von 3

Serien-Nr.

1088205675

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prisfinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on
Datum/Zeit-UTC| 2026- 02- 11T07: 43: 21+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2026-02-11T07:38:32+0100
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-02-11T07:43:21+0100
	Parlamentsdirektion




